Niederschrift über die Sitzung der Arbeitsgruppe „Berichtswesen“ des Arbeitskreises „Controlling der Städte und Gemeinden des Landes Schleswig-Holstein“ am 23.10.2002 in Neumünster

Beginn: 09.30 Uhr

Ende:    12.40 Uhr

Teilnehmer:

	Frank Axen
	Stadt Flensburg

	Anja Künzel
	Hansestadt Lübeck

	Karin Leider
	Stadt Eutin

	Frank-Dieter Simon
	Stadt Itzehoe

	Klaus-Peter Schiemann
	Stadt Eckernförde

	Gudrun Guse
	Stadt Neumünster

	Thomas Elsenbroich
	Stadt Neumünster

	Meike Bestehorn
	Stadt Neumünster

	Maike Enge
	Stadt Neumünster

	Marco Thies
	Stadt Neumünster


TOP 1:

Frau Enge eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

Anlass des Zusammenkommens ist die Aufarbeitung der unter TOP 5 genannten Fragen und Thesen des Protokolls über das Treffen des Arbeitskreises „Controlling“ am 11.09.2002 in Altenholz.

Als Einstieg erfolgt eine Vorstellungsrunde der Teilnehmer, bei der die Handhabung des eigenen Berichtswesens kurz skizziert wird. Die Vorgehensweise und die Erfahrenswerte der einzelnen Verwaltungen unterscheiden sich danach deutlich voneinander. 

TOP 2:

Zu den einzelnen Punkten des TOP 5 des Protokolls zum 11.09.2002:

	1.
	Warum stellen wir das Berichtswesen nicht ein, wenn die Politik es nicht will?

	
	

	
	In der Runde wird festgestellt, dass diese Aussage, dass Politik das Berichtswesen nicht will, so pauschal nicht getroffen werden kann. In einigen Kommunen werden Wünsche und Erwartungen der Politik an die Verwaltung herangetragen; jedoch eher zu Einzelthemen und nicht unbedingt regelmäßig. Das Berichtswesen soll Transparenz schaffen und ehrlich sein. Außerdem wird das Berichtswesen auch für die interne Verwaltungssteuerung benötigt. Die Gestaltung der Grundsätze des Berichtswesens ist vorbehaltene Aufgabe der Gemeindevertretung gem. § 28 GO. Zuständig für die Kontrolle der Verwaltung und damit auch für die Anwendung und konkrete Ausgestaltung des Berichtswesens ist der Hauptausschuss. Nach Änderung der GO werden ihm nunmehr gem. § 45c GO Themenbereiche u.ä. für die Ausgestaltung im Kommunalverfassungsrecht vorgeschlagen, was dem Thema eine neue Qualität verleiht.

	
	

	2.
	Müssen wir das Produkt Berichtswesen nicht besser vermarkten?

	
	

	
	Es besteht Einigkeit im Plenum, dass eine bessere Vermarktung des Berichts-wesens sowohl intern, als auch gegenüber der Politik, notwendig ist. Problematisch in diesem Zusammenhang ist die noch immer  vorhandene Angst der MitarbeiterInnen , neue Arbeitsweisen einzuführen. Häufig ist auch unklar, welche Konsequenzen sich z. B. aus dem Nichterreichen von Zielvereinbarungen ergeben. KollegenInnen  mit langjähriger Erfahrung und unterschiedlichem Werdegang sehen oft nicht Vorteile und Nutzen dieses Instrumentes.

Als wichtiger Ansatzpunkt wird die Qualitätsverbesserung des Berichtswesens gesehen. Dies ist nur möglich, wenn Zielvorstellungen und Wünsche bekannt sind, um aussagefähige Kennzahlen und Steuerungsgrößen zu entwickeln. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um einen sich stets weiterentwickelnden Lernprozess handelt, in den gemachte Erfahrungen ständig einfließen sollten. Wünschenswert wäre ein praxisbezogenes und in seiner Systematik auf die Größe der jeweiligen Verwaltung abgestimmtes Berichtswesen. 

	
	

	3.
	Ist Berichtswesen zur Steuerung nicht nur etwas für die Verwaltung?

	
	

	
	Nein. Eine Steuerung über Zielvereinbarungen, wie nach dem NSM vorgesehen, setzt auch für die „politische Steuerung“ ein transparentes Berichtswesen voraus.

In der Arbeitsgruppe stimmt man überein, dass zwischen Verwaltung und Politik ein Spannungsverhältnis besteht. Als Ursache wird der Gegensatz zwischen sich ständig ändernden Mehrheitsverhältnissen in der Politik und zusätzlich sich ändernde Zusammensetzungen der Gremien einerseits und der Kontinuität in der Verwaltung andererseits gesehen. 

Gelöst werden kann dieses Spannungsverhältnis durch ein in der Systematik sowohl von der Politik als auch der Verwaltung anerkanntes und akzeptiertes Berichtswesen. Dieses besteht unabhängig in seiner Produktorientierung weiter, auch wenn sich strategische Handlungsziele verändern. 

Der Vorteil der Politik in einem verständlichen und transparenten Berichtswesen besteht in der Möglichkeit, tatsächlich strategisch zu steuern und sich von Einzelentscheidungen zu lösen. Dazu vermeidet dies Einzelberichtsanfragen für die Verwaltung. Derzeit entsteht vielerorts der Eindruck, dass die Politik durch die bereitgestellten Informationen „überfordert“ ist. Offen bleibt hierbei die Frage, ob dies auf einen Mangel oder ein Überangebot von Informationen zurückzuführen ist. 

	
	

	4.
	Das Vorgehen in Kiel: Berichte zur Erledigung der Beschlüsse, Finanzbericht, Personalbericht, Lagebericht aus den Gesellschaften

	
	

	
	Im Plenum ist kein Vertreter aus Kiel anwesend, der das konkrete Vorgehen in Kiel erläutern könnte. Aus diesem Grund wird nur der Aspekt des Beschluss- bzw. Beteiligungscontrollings beleuchtet. 

	
	

	5.
	Wie wird gemessen, welchen Erfolg die Berichte haben? 

(Sind Berichte wirklich so wirkungslos?)

	
	

	
	Das Berichtswesen dient der Informationsversorgung. Wenn die Art der Berichter-stattung und die Erwartung des Berichtsadressaten übereinstimmen, könnte man den Bericht als erfolgreich bezeichnen. Der Erfolg des Berichtswesens könnte theoretisch über eine Umfrage bei den Adressaten gemessen werden. Die subjektive Einschätzung des Erfolges eines Berichtes könnte durch die Frage ermittelt werden, wie das individuelle Handeln durch die Information aus den Berichten beeinflusst wurde.  

	
	

	6.
	Lässt sich die Unzufriedenheit über das Berichtswesen durch mehr Berichte lösen, statt die Berichte zu verändern, zu optimieren?

	
	

	
	Die Klärung dieser Frage steht in Abhängigkeit zu den Ursachen der Unzufrieden-heit. Als mögliche Ursachen kommen in Betracht  die Wahl des Berichtzeitpunktes, die Qualität der Berichte und die Art ihrer Darstellung sowie das Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Eine erhöhte Vielzahl und Vielfalt der Berichte macht nur Sinn, wenn die Aussage sich auf schwerpunktmäßige Abweichungen beschränkt. 

	
	

	7.
	Will ich zuviel als Controller/in?

	
	

	
	In der Arbeitsgruppe besteht Einigkeit in dem Punkt, dass Transparenz bestehen muss, für welchen Zweck die Daten durch die ControllerInnen  abgefragt werden. 
Informationen dürfen nicht zum Selbstzweck abgefragt werden. Dies setzt in der Regel eine Konzeption voraus, die festlegt, unter welchen Umständen der Controller tätig wird. Eine klare Definition seiner/ihrer Kompetenz und seines/ihres Handlungsauftrages sollte hierin verankert sein. Aufgabe des Controllers oder der Controllerin sollte es sein, Daten zusammenzutragen, zu kommentieren und Vorschläge zur Gegensteuerung zu unterbreiten, um anderen bei der Entscheidungsfindung behilflich zu sein.  

	
	

	8.
	Berichte erst, wenn Kennzahlen/Ziele perfekt sind?

	
	

	
	Im Plenum herrscht Konsens darüber, dass Berichte auch ohne perfekte Kennzahlen und Ziele sinnvoll sind. Das Berichtswesen stellt an sich einen kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozess dar. 

	
	

	9.
	Wie kann die Politik an der Zieldefinition beteiligt werden?

	
	

	
	Die Verwaltung hat die Möglichkeit über ein Produktbuch, das Produktinformationen und Vorschläge zu Zieldefinitionen beinhaltet, die Politik an der Zieldefinition zu beteiligen. Dieses dient als Grundlage für die Erbringung von Leistungen durch die Verwaltung und sollte Leistungsstandards enthalten, die auch bei finanziellen Kürzungen vorgehalten werden sollen. 


TOP 3:

Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe  soll am 15.01.2003 in Neumünster als halb-tägige Veranstaltung stattfinden. Eine Einladung wird hierzu zu gegebener Zeit versandt werden. Thematisiert werden sollen u.a. die neuen Anforderungen an das Berichtswesen durch die geänderte Gemeindeordnung.

Frau Enge bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und beendet die Sitzung. 

Neumünster, 29.10.2002

Gez. Enge

______________________

Enge

Protokollführerin
